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SchweiBzertifikat

I 090-2.0036.TOVTH.2023.01

In Ubereinstimmung mit EN 1090-1, Tabelle Bi wird hiermit folgendes erklart:

Hersteller;
(HerslelIer oder Sevollmachtiqter)

Herstellerwerk(e):
(Produktionsstatte des Herstellers)

Technische Spezifikation:

A usfü hru ngs klasse:

SchweiBprozess(e):
(Referenznummer nach DIN EN ISO 4063)

Grundwerkstoff(e):
(Festigkeitsklasse/technische Spezifikation)

Verantwortliche SchweiBaufsichtsperson:
(Titel, Vomame, Name, Qualifikation)

TECHMONT MOCHOVCE, spol. s r.o.
Kpt. J. Nálepku 1625167
SK - 934 01 Levice

Kpt. J. Nálepku 1625167
SK - 934 01 Levice

EN 1090-2:2018

bis EXC 2

111 - Lichtbogenhandschweiíen
135- MetalI-Aktivgasschweiaen)
141 - Wolfram-Inertgasschwei(len

W-Gruppe 1.1, 1.2, 5.1,6.3,8.1 nach CEN ISOITR 15608 und
DIN EN 1090-2, Kap. 5

Herr Tomáš Halás, Niveau S

Vertreter;
(Titel, Vorname, Name, Qualifikabon)

.1.

Bestätigung: Auf Grundlage der Bestimmungen der oben genannteri
technischen Spe2iflkation wurden aIIe Anforderungen an das
Schweiĺen erfúllt.

Gültigkeitsbeginn:
(Datum der Erstausstellung)

GUltigkeitsende:
(UberwachungsdatLim)

12.07.2017

11.07.2026

GOltigkeitsdauer:

Bemerkungen:

Ort I Datum

Dieses Zertďikat st So lange güItig, wie sich die Bestimmungen
der oben genannten technischen Spezillkation, in Verbindung
mit EN 1090-1, nicht ändern und sich die Herstellungs
bedíngungen der mallgebenden Betriebsstátte(n) oder die
werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich
verändert haben

siehe Rúckseite

Erfurt I 03.082023

TuYU
THüRINGEN

Dieses SchweiRzertiĎkat gilt ti Verbindung mitdem EG-Zertitkat Nr. O090-CPR-1090-1.0036.TÜVTH.2023.01 rn
Anwendungsbereich der CPR

GUItig nur mit Hologramm

für Bauprodukte
rschrift, Stempet)
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Allgemeine Bestimmungen zur GOltigkeit von Zertifikaten über die werkseigene Produktionskontrolle (WPK)
nach DIN EN 1090-1 und den zugehörenden Zertifikaten

1 ertifikate sind unbelristet gDltig. wenn die nachtolgenden Bedingungen eingehalten werden:
a) Die InhaIte der relevanten Normen haben sich nicht geändert,
b) Die Bedingungen hinsichtlich der konstruktiven Bemessung. sotern diese Bestandteil der Zertifizierung st,

sowie die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle haben sich nicht
wesentlich verándert.

c) Es besteht em gUitiger Vertrag mit der Uberwachungsstelle und der Zertiflzierungsstelle.
d) Der Hersteller egt der Zertitizierungsstelle jähriich eine schrittliche Erklärung vor. dass keiner der in Kapitel

B.4.l in DIN EN 1090-1 aufget(ihrten FéIIe eingetreteri st
Diese sind:
- Finfúhrung. Erneuerung oder Veránderung der mailgebenden betrieblichen Einrichtungen;
- Wechsel der verantwortlichen SchweiRaufsichtsperson;
- Finfúhrung neuer SchweiRverfahren, Anderung der Ausgangswerkstoffe und der Berichte Uber die

Qualifizierung von SchweiRverfahren;
Aut Grundlage dieser Erklärung wird die Zertizierungsstelle dem Hersteller eine Besttigung über die
Autrechterhaltung des Zertifikates zurVerf(igung stehen.

e) Die in Tabelle B.3 von DIN EN 1090-1 genannten Uberwachungsintervalle werden eingehalten.
Die Uberwachungsberichte bestatigen, dass die Voraussetzungen zur Aufrechterhaltung der GUltigkeit des
Zertifikates gegeben sind. Die Berichte hegen der Zertifizierungsstelle vor.

2. Fine au[ŠerplanrnäRige Uberwachung beim Hersteller ist ggf. durch die Zertifizierungsstelle zu veranlassen, wenn
zB. eine dar folgenden Voraussetzungen zutrifft:
a) Einer der in Kapitel B.4.1 genannten FaIIe tritt em.
b) Aufnahme eines neuen oder modífizierten Herstellungsverfahrens, wenn dieses eine der zu bewertenden

Eigenschaften beeinusst.
c) Wechsel in eine hdhere ais im Zertifikat genannte Austührungsklasse (EXC).

3. Die erste Iaufende Oberwachung behm Hersteller wird nach einem Jahr durchgefOhrt. Sind keine wesentlichen
KorrekturmaRnahmen erforderlich, richtet sich die Häufigkeit der tolgenden Überwachungen nach den
Regelungen von DIN EN 1090-1, Tabelle B.3.

4. Der Hersteller ist verpfhichtet, den jeweils aktuellen Überwachungsbericht unmittelbar nach dessen Eingang der
Zertifizierungsstelle zur Vertúgung zu stehen, sofern dieser Bericht nicht durch die Überwachungsstehle an die
Zertifizierungsstehle unmittelbar Obermitteht wird. Aut Grundlage des Uberwachungsberichtes wird die
Zertifizierungsstehle dem Hersteller eine Bestätigung úber die Aufrechterhaltung des Zertitikates zur VerfUgung
stehhen. em geandertes Zertitikat ausstellen oder das Zertifikat entziehen.

5. Die Verwendung von Zertifikaten darf nur gerneinsam mit der unter 4.) genannten gültigen Bestätigung der
Zertifizierungsstelle erfolgen. Bei Vorhanderisein eines SchweiRzertifikates oder sonstiges Zertiflkates ist dieses
nur zusammen mit dem Zertifikat über die werkseigene Froduktionskontrohle zu verwenden.

6. Die Zertifizierungssteibe ist verptlichtet. Zertikate Iur ungultig zu erkláren, wenn die Voraussetzungen, die zur
Erteilung getuhrt haben, nicht mehr gegeben sind. In diesem FalI ist das Original des Zertifikates durch die
Zertifizierungsstehle vom Herstehher zuruck zu fordem.

7. Zu Werbungs- und anderen Zwecken darf em Zertihkat nur rn Ganzen vervieIfhbgt oder verčffenthicht werden.
Der Text von Werbeschritten darf nicht im Widerspruch zu den lnhalten der Zertikate stehen.

8. Bestehen berechtigte Zweitel an der QuaIikation des Herstellers behŠit sich die Zertifizierungsstehle vor,
unangekündigte lnspektionen auf dem Betriebsgehánde des h-lerstehbers zu dessen Lasten zu veranlassen und
durchzuführen.

Bemerkungen:
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